
Bei den indirekten/ sekundären Kosten sowie den Kosten der Aufnahmeeinrichtungen 
ergd h keine Veränderungen zur Vorlage Vl/2017102811. 

Egb Geier 
Bürgermeister 

Der überzahlte Betrag wurde im Nachgang mit der 1. Rate 2017, welche auf Basis der für 
2017 neu festgesetzten Fallpauschale von 11.000 € Flüchtling/Jahr (bisher 10.470 €) 
ermittelten Abschlagszahlung, verrechnet. 

340.045 € Überdeckung/ Rückzahlbetrag gemäß anerk. Aufwendungen 

28.148.595 € Ertrag aus Fallpauschale + Bundeszuweisung (bereits vereinnahmt) 

*nicht anerkannt die Leistungssachbearbeiter Asyl und sonstige beschäftigte zzgl. 20 % 
Overheadpauschale 

1.680.211 € Differenz 

29.488.760 € 
27.808.549 € 

Gesamtaufwand direkte/ primäre Kosten Stadt Halle (Saale) 
anerkannter* Gesamtaufwand durch das Land 

Zur Bezugsvorlage Vl/2017/02811 im Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 14.02.2017 ergibt sich nunmehr folgende 
Schlussrechnung für das Jahr 2016: 

Herr Scholtyssek bat um die Schlussrechnung der Asylkosten 2016. 

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 23.05.2017 
Anfrage Herr Scholtyssek zur Schlussrechnung Asylkosten 2016 
TOP Ö 9.3 

t11. August 2017 Stadt Halle (Saale) 
Geschäftsbereich 1 

Finanzen und Personal 

hallesaa 


